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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Das Parlament hiess die Massnahmen in der Herbstsession nach einer langen
Auseinandersetzung gut. Der Ständerat lehnte zuerst einen Nichteintretensantrag von
Germann (svp, SH) und Schweiger (fdp, ZG) mit 25 zu 6 Stimmen ab. Diese begrüssten
zwar grundsätzlich die primär arbeitsmarktbezogenen Vorschläge des Bundesrates,
lehnten das Paket aber aus finanzpolitischen Überlegungen ab. In der Detailberatung
schwächte der Rat den bundesrätlichen Vorschlag ab, die Löhne für einige tausend
ausgesteuerte Langzeitarbeitslose für eine Beschäftigung in nicht profitorientierten
gemeinnützigen Unternehmen für eine Dauer von sechs Monaten vom Bund zu
bezahlen. Die Lohnkosten sollen gemäss dem Entscheid der kleinen Kammer diesen
Organisationen nur teilweise, d.h. mit maximal 3000 Fr. pro Monat vergütet werden. Ein
Antrag Hess (fdp, OW), darauf ganz zu verzichten, lehnte der Ständerat mit 24 zu 12
Stimmen ab. Keine Gnade fand hingegen die vom Bundesrat beantragte
Anschubfinanzierung von rund 25 Mio Fr. zugunsten der Akzeptanz und Verwendung
einer Ausweiskarte mit der elektronischen Signatur. Mehrere Votanten kritisierten, dass
dieses Konzept noch unausgegoren sei und nicht klar sei, wofür die finanziellen Mittel
verwendet werden sollen. Mit 22 zu 15 Stimmen wurde auf Antrag Gutzwiller (fdp, ZH)
dieser Beitrag gestrichen.

Auch im Nationalrat beantragte eine aus Mitgliedern der SVP und der FDP gebildete
Kommissionsminderheit Nichteintreten. Die FDP, die SVP und die BDP waren zwar nicht
gegen alle Komponenten des Stabilisierungsprogramms, sie erachteten aber die
Mehrzahl der im Bereich Arbeitsmarkt vorgesehenen Massnahmen (insbesondere das
Beschäftigungsprogramm für Ausgesteuerte) als wenig sinnvoll. Zudem waren sie gegen
ein drittes Paket zum aktuellen Zeitpunkt, weil sie in den Statistiken bereits erste
Anzeichen einer Wirtschaftserholung zu erkennen glaubten. Ihr Nichteintretensantrag
unterlag mit 93 zu 91 Stimmen äusserst knapp; den Ausschlag gegeben hatte die fast
geschlossene Unterstützung des Programms durch die CVP, welche ihre Bundesrätin
Leuthard nicht im Regen stehen lassen wollte. In der Detailberatung wurden die
zusätzlichen Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung von Personen mit frisch
abgeschlossener Lehre zwar gutgeheissen, scheiterten aber an der Ausgabenbremse,
welche eine Zustimmung durch die Mehrheit aller Ratsmitglieder fordert. Die Idee, dass
der Bund für einige Zeit die Löhne für einige tausend ausgesteuerte Langzeitarbeitslose
für eine Beschäftigung bei gemeinnützigen Unternehmen bezahlt, lehnte der Rat auf
Antrag von Spuhler (svp, TG) mit 94 zu 90 Stimmen ab. Für die finanzielle Unterstützung
von Betrieben, die stellenlose Lehrabsolventen weiter beschäftigen, ergab sich im
Nationalrat eine hauchdünne Mehrheit. Grosszügiger als der Ständerat zeigte er sich
hingegen bei der Förderung der digitalen Unterschrift; er nahm diese wieder in das
Programm auf. Nachdem der Rat eine ganze Reihe von Anträgen der SP und der GP für
zusätzliche Massnahmen abgelehnt hatte, hiess er das dritte
Konjunkturförderungsprogramm mit 94 zu 87 Stimmen gut. 

In der Differenzbereinigung hielt der Ständerat mit deutlicher Mehrheit am
Lohnzahlungsprogramm für Langzeitarbeitslose fest. Mit knappem Mehr war er nun
auch mit dem Beitrag zur Förderung der Verbreitung der digitalen Unterschrift
einverstanden. Im Nationalrat wurden die zusätzlichen Ausgaben für die Aus- und
Weiterbildung von Personen mit neu abgeschlossener Lehre nochmals gutgeheissen,
scheiterten aber erneut an der Ausgabenbremse. Die Lohnübernahme für die befristete
Beschäftigung von Ausgesteuerten fand diesmal eine knappe Mehrheit, vermochte aber
das qualifizierte Mehr für die Überwindung der Ausgabenbremse ebenfalls nicht zu
schaffen. An dieser Hürde scheiterte auch die Finanzierung von Weiterbildungskosten
für Personen, die in Betrieben mit Kurzarbeit beschäftigt sind. Nachdem die kleine
Kammer ihre Beschlüsse nochmals bestätigt hatte, wiederholte sich die Prozedur im
Nationalrat: Er hiess sämtliche Projekte ebenfalls gut, da die befürwortende, aus SP,
CVP und GP gebildete Mehrheit aber weniger als 101 Stimmen zählte, scheiterten sie
aber alle an der Ausgabenbremse. Die Einigungskonferenz beschloss, an der
Finanzierung der Aus- und Weiterbildung von Lehrabsolventen sowie von
Kurzarbeitenden festzuhalten. Bei den Beschäftigungsprogrammen für Ausgesteuerte
bei gemeinnützigen Organisationen fand sie eine Kompromissformel, welche dem
Bundesrat die Kompetenz erteilt, diese einzuführen, wenn die nationale
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Arbeitslosenrate 5% erreicht. Diese Lösung veranlasste drei Abgeordnete der BDP und
zwei der FDP zu Umschwenken, wodurch das qualifizierte Mehr für die Überwindung
der Ausgabenbremse im Nationalrat mit 103 Stimmen erreicht wurde. Die kleine
Kammer schloss sich diesem Entscheid an und beide Ratskammern stimmten auch der
dringlichen Inkraftsetzung zu. 1

Wettbewerb

Der Ständerat erachtete es als störend, dass bei von Mitarbeitern begangenen
Verstössen gegen kartellrechtliche Vorschriften auch dann das Unternehmen selbst zur
Rechenschaft gezogen wird, wenn in der Firma ein qualitativ hochstehendes
Schulungsprogramm zur Verhinderung von derartigem rechtswidrigen Verhalten
durchgeführt wird. Er überwies gegen den Widerstand des Bundesrats und der Linken
eine entsprechende Motion Schweiger (fdp, ZG) mit 24 zu 12 Stimmen. Im Einzelnen
verlangt die Motion, in diesen Fällen eine Minderung oder einen Erlass der Strafe für die
Firma einerseits und die persönliche Strafbarkeit der direkt an der Tat beteiligten
Mitarbeitenden andererseits. 2

ANDERES
DATUM: 06.03.2008
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies die im Vorjahr von der kleinen Kammer gutgeheissene Motion
Schweiger (fdp, ZG) für eine anderes Sanktionssystem bei der Bestrafung von
Verstössen gegen kartellrechtliche Vorschriften ebenfalls. 3

MOTION
DATUM: 03.12.2009
HANS HIRTER

Gegen den Willen des Bundesrats stimmte der Ständerat in der Herbstsession der
durch den Nationalrat abgeänderten Motion Schweiger (fdp, ZG) für eine Änderung des
Sanktionssystems im Kartellrecht zu. Während beide Kammern die neu vorgeschlagene
direkte Sanktionierung natürlicher Personen beim Vorliegen vorsätzlicher
kartellrechtlicher Verstösse angenommen hatten, hatte der Nationalrat in seiner Lesung
die für Unternehmen mit bestmöglicher Compliance vorgesehene Exemptionsklausel
gestrichen. Damit wurde dem allfälligen Nachweis unternehmensinterner Programme
zur verstärkten Beachtung des Kartellrechts lediglich sanktionsmildernde, nicht aber
sanktionsausschliessende Wirkung zugebilligt. 4

MOTION
DATUM: 21.09.2010
SUZANNE SCHÄR

Im Berichtsjahr befand sich das Schweizerische Kartellrecht in einer Umbruchsphase.
Neben der laufenden Revision des Kartellgesetzes, die eine grundlegende institutionelle
Reform vorsah und welche der Bundesrat im Jahr 2010 in die Vernehmlassung
geschickte hatte, eröffnete die Landesregierung zwei weitere Reformvorhaben. Im
Frühling präsentierte die Regierung einen Vernehmlassungsvorschlag zum Kartellgesetz,
der auf eine im Vorjahr überwiesene Motion Schweiger (fdp, ZG) zurückging. Im Sommer
gab der Bundesrat zudem im Rahmen der Debatte über die Frankenstärke seine Absicht
bekannt, ein grundsätzliches Verbot von harten Kartellen einzuführen. Durch das
Grundsatzverbot für Preis-, Mengen- und Gebietsabsprachen fasste die
Landesregierung einen kartellrechtlichen Paradigmenwechsel ins Auge. Im September
wurde die entsprechende Revisionsvorlage in die Vernehmlassung geschickt. 

Durch die Annahme der erwähnten Motion Schweiger (fdp, ZG) im Jahre 2010 hatte das
Parlament den Bundesrat zu einer Teilrevision des Kartellgesetzes beauftragt. Die
Motion beinhaltete zwei Anliegen. Zum einen verlangte sie, dass Unternehmen mit einer
reduzierten Verwaltungssanktion belegt werden, sofern sie ein Programm zur
Beachtung der kartellgesetzlichen Regelungen betreiben, das hohen Anforderungen
genügt. Zum anderen forderte sie zur Stärkung der Compliance-Anstrengungen der
Unternehmen Strafsanktionen auch gegen natürliche Personen im Fall ihrer aktiven
Beteiligung an Kartellabsprachen mit Wettbewerbern. Ende März schickte der
Bundesrat die aus diesen beiden Aspekten bestehende Vorlage in die Vernehmlassung.
Die Sanktionsmilderung bei wirksamen Kontrollmechanismen stellte nach Ansicht der
Landesregierung eine weitreichende Konzession an die Unternehmen dar, welche nur in
wenigen Staaten praktiziert wurde. Der Bundesrat schlug vor, dieses Anliegen durch
eine entsprechende Ergänzung von Artikel 49a des Kartellgesetzes umzusetzen.
Bezüglich der Bestrafung von natürlichen Personen stellte der Bundesrat zwei Varianten
zur Diskussion. Die mildere Variante A beinhaltete verwaltungsrechtliche Sanktionen.
Diese umfassten Arbeitsverbote und den Einzug von Lohnbestandteilen, die aufgrund
von Kartellabsprachen erzielt werden. Dagegen beinhaltete Variante B bei harten
Kartellen strafrechtliche Sanktionen, welche Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu
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drei Jahren vorsahen. 5

Im Februar des Berichtsjahres unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine
Botschaft zur Revision des Kartellgesetzes. Das Ziel bestand darin, im Interesse einer
liberalen Marktordnung den Wettbewerb in der Schweiz zu intensivieren. Die
beantragte Revision setzte sich aus sechs Hauptpunkten zusammen. Erstens wurde eine
institutionelle Reform ins Auge gefasst, die auf die Schaffung einer unabhängigen
Wettbewerbsbehörde sowie eines unabhängigen erstinstanzlichen
Wettbewerbsgerichts abzielte. Zweitens beantragte der Bundesrat ein grundsätzliches
Verbot von horizontalen Preis-, Mengen- und Gebietsabreden sowie vertikalen
Preisbindungen und Gebietsabschottungen. Im Rahmen dieses Paradigmenwechsels
sollten jedoch abweichende Rechtfertigungsmöglichkeiten zugelassen werden. Der
dritte Revisionspunkt betraf die Ausweitung der Klagelegitimation auf die Endkunden.
Bis dato waren nur jene Wirtschaftsteilnehmer zur Klage berechtigt, die in der
Aufnahme und Ausübung des Wettbewerbs behindert wurden. Viertens bezweckte die
Revision eine Stärkung und Vereinfachung der Zusammenschlusskontrolle, wobei eine
Orientierung an den in der Europäischen Union geltenden Bestimmungen im
Vordergrund stand. Fünftens schlug der Bundesrat als Antwort auf einer im Jahre 2010
überwiesenen Motion Schweiger (fdp, ZG) vor, dass wirksame und adäquate
Massnahmen zur Einhaltung von kartellrechtlichen Bestimmungen (sogenannte
Compliance-Programme) als sanktionsmildender Faktor für Unternehmen
berücksichtigt werden konnten. Sechstens beinhaltete die Botschaft eine Verbesserung
des Widerspruchsverfahrens, das den betroffenen Unternehmen bei drohenden
Sanktionen frühzeitig Rechtssicherheit verschaffen sollte. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Gesellschaftsrecht

Der Ständerat befasste sich als erster mit der Teilrevision der Vorschriften im
Obligationenrecht über die Rechnungslegung in Unternehmen und gleichzeitig auch
mit der vom Kleinunternehmer Thomas Minder 2007 eingereichten so genannten
„Abzockerinitiative“. Der Bundesrat hatte im Vorjahr die Teilrevision des OR um
Bestimmungen über die Rechte der Aktionäre von börsenkotierten Aktiengesellschaften
bei der Festlegung der Managementsentschädigungen ergänzt. Damit sollte sie einen
indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative bilden. Um die parlamentarischen
Beratungen zu beschleunigen und der Initiative fristgerecht einen Gegenvorschlag
gegenüber zu stellen, beschloss der Ständerat, die Bestimmungen über die
Rechnungslegung herauszulösen und später separat zu behandeln (siehe unten). In der
Eintretensdebatte stellte sich nur Savary (sp, VD) eindeutig hinter die
„Abzockerinitiative“. Andere Abgeordnete der SP (Fetz, BS und Leuenberger, SO) und
der SVP (Reimann, AG und Jenny, GL) behielten sich vor, diese in der Volksabstimmung
zu unterstützen, falls die Aktionärsstellung mit dem Gegenvorschlag nicht klar
verbessert werde. Der Ständerat empfahl mit 26 zu 10 Stimmen die Abzockerinitiative
zur Ablehnung.
nzz
Dass aber in Bezug auf die Festlegung der Managerentschädigungen der Staat aktiv
werden muss war unbestritten. Ein Nichteintretensantrag zur OR-Teilrevision wurde
nicht gestellt. In der Detailberatung hielt sich der Ständerat weitgehend an die
Regierungsvorschläge. Die vom Bundesrat beantragte Abschaffung des
Depotstimmrechts akzeptierte er zwar, führte aber mit dem „Nominee-Modell“ eine
neue Stellvertretung für nicht ins Register eingetragene Aktionäre durch die Depot-
Banken ein. Schweiger (fdp, ZG) begründete dieses Modell damit, dass es die
Stimmbeteiligung erhöhe und damit den Einfluss von Minderheitsaktionären
einschränke. Die vom Bundesrat vorgeschlagene einjährige Amtsdauer von
Verwaltungsräten, wie sie auch die Volksinitiative vorsieht, lehnte der Ständerat ab, da
eine jährliche Wiederwahl durch die Aktionärsversammlung die Ausrichtung an
kurzfristigen Erfolgsstrategien fördern würde. Er legte sie deshalb auf drei Jahre fest. Er
kam der Abzockerinitiative aber auch etwas entgegen, indem er börsenkotierten
Gesellschaften vorschrieb, dass der Verwaltungsratspräsident zwingend durch die
Aktionäre gewählt werden muss. Der Bundesrat hatte den Entscheid über das
Wahlgremium wie bisher den einzelnen Gesellschaften überlassen wollen. Bei
börsenkotierten Gesellschaften wird in Zukunft die Generalversammlung die
Gesamthöhe der Entschädigungen für Verwaltungsräte genehmigen, und diese müssen
einzeln ausgewiesen werden. Ein Antrag der Kommission, dass neben der
Gesamtsumme der Entschädigung der Geschäftsleitung (Management) nicht nur der
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Betrag für den bestbezahlten, sondern für alle Manager individuell ausgewiesen werden
muss, fand jedoch keine Mehrheit. Auch das von der Kommission beantragte und auch
in der Volksinitiative enthaltene Verbot von Abgangsentschädigungen für
Spitzenmanager lehnte er ab. Der Ständerat machte zusätzlich einige Änderungen
zugunsten von KMU, indem er nicht börsenkotierte Aktiengesellschaften von einigen
Transparenzvorschriften gegenüber Minderheitsaktionären befreite. Vor der
Gesamtabstimmung, die mit 26 zu 8 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) ausging, erklärten
sich Vertreter der SP, aber auch Stadler (cvp, UR), enttäuscht über diesen „zahnlosen“
und in ihren Augen absolut ungenügenden Gegenvorschlag zur „Abzockerinitiative“. 7

1) AB SR, 2009, S. 833 ff., 908 ff., 955 ff., 977 f., 988 und 1004; AB NR, 2009, S. 1488 ff., 1680 ff., 1731 ff., 1767 ff., 1780 f. und
1828.; BBl, 2009, S. 6679.
2) AB SR, 2008, S. 71 ff.
3) AB NR, 2009, S. 2115 ff.; NZZ, 18.4. und 1.12.09. Siehe SPJ 2008, S. 100.
4) AB SR, 2010, S. 856 ff.; NZZ, 22.9.10; NLZ, 22.9.10.
5) BBl, 2011, S. 3082 ff.; NZZ 31.3.11.
6) BBl, 2012, S. 3905ff.; NZZ, 23.2.12.
7) AB SR, 2009, S. 601 ff., 643 ff., 699 ff. und 719 (Entscheid zur Volksinitiative); Presse vom 10.-12.6.09. Siehe SPJ 2008, S.
103.
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